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1. Gegenstand der Mitwirkung

Die geplante Überbauungsordnung mit gleichzeitiger Baubewilligung Deponie Saali b, Gemeinde Gsteig, 
beinhaltet die Ablagerung von Deponiematerial des Typ A gemäss VVEA. Der Standort wird im regionalen 
Richtplan Abbau, Deponie und Transporte (ADT) und nach der letzten, vom AGR bewilligten, Revision unter 
dem Status Festsetzung geführt. Für den Standort wurde eine Nutzungsplanung mit einer 
Überbauungsordnung erarbeitet. Die Planung enthält Aussagen zur Erschliessung, zur Deponie, deren 
Entwässerung und zur Rekultivierung. Das Dossier wurde für die Mitwirkung der Gemeinde öffentlich 
aufgelegt.

2. Öffentliche Mitwirkung

Der Gemeinderat Gsteig hat die Überbauungsordnung „Deponie Saali b“ mit Änderung Zonenplan der SLAD 
AG am 9. August 2021 zur öffentlichen Mitwirkungsauflage verabschiedet. Die Gesuchsunterlagen zum 
Vorhaben lagen vom 10. August bis 8. September 2021 in der Bauverwaltung auf.

Es wurden folgende Unterlagen zur Mitwirkungsauflage aufgelegt:

 Überbauungsordnung bestehend aus:

- Überbauungsvorschriften

- Überbauungsplan Ist- und Endzustand, Situation und Schnitte 1:1000

- Pläne Erschliessung Situation, Längen- und Querprofile 1:500 / 1:200

 Änderung Zonenplan der Gemeinde Gsteig, 1:1000

 Erläuterungsbericht / Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV

 Bericht über die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse

3. Mitwirkungseingaben 

Es wurden zwei Mitwirkungseingaben eingereicht. Die Eingabeanliegen sind nachfolgend in Kurzform 
wiedergegeben. Die Mitwirkenden sind unter Kapitel 4 aufgelistet. 

 

Verfasser Eingabe Stellungnahme 

1 220-kV-Leitung Chamoson-Mühleberg 

In der Nähe der vom Bauvorhaben betroffenen 

Parzelle führt die swissgrid AG eine elektrische 

220-kV-Leitung durch. Die BKW hält fest, dass 

gemäss Leitungsverordnung Art. 34 Anhang 3 

der Vertikalabstand zur Leitung mind. 7.5 m + 

Spannung und der Direktabstand 5 m + 

Spannung betragen. Auch der Mast 109 darf 

durch das Vorhaben nicht beschädigt werden. 

 

 

 

Die Vorgaben der Leitungsverordnung werden 

im Bauprojekt berücksichtigt.  
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2 Terrainverschiebungen 

Es wird befürchtet, dass aufgrund des Standorts 

der Deponie in einem Rutschgebiet, eine 

Beeinträchtigung der Liegenschaften Gbbl. Nr. 

1266, Gbbl. Nrn. 618 und 750 nicht 

ausgeschlossen werden kann. Insbesondere 

werden nicht absehbare Veränderungen oder 

Verschiebungen des Untergrundes befürchtet, 

welche negative Auswirkungen auf die 

angrenzenden Ferien- und Wohnhäuser haben 

könnten (Fassadenschäden, Einstürze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht über die Baugrund- und 

Grundwasserverhältnisse kommt zu folgendem 

Schluss:  

Die ausgeführten Berechnungen zeigen, dass 

mit den genannten Grundlagen und Annahmen 

keine Gefährdung durch eine tiefgründige 

Rutschung besteht (Sicherheitsfaktoren > 1.0). 

Für eine Rutschung im vorderen Bereich des 

Deponiekörpers besteht eine geringere 

Sicherheit als für eine tiefgründige Rutschung 

unterhalb dem gesamten Deponiekörper. Mit 

einem Reibungswinkel von 28° für die 

Rutschmasse ist der schlechtmöglichste Fall 

(gesamte Rutschmasse besteht aus tonigen 

Silten) berücksichtigt. Bei grösseren 

Reibungswinkeln wird der Sicherheitsfaktor 

entsprechend grösser. Zudem ist davon 

auszugehen, dass im Fall von tonigen Silten 

eine geringe Kohäsion vorhanden ist. 

 

Aktuell werden Inklinometermessungen zur 

Beurteilung der Hangstabilität durchgeführt. Die 

Aufzeichnungen seit 2019 zeigen: 

- eine Bewegung von weniger als 2 mm 

zwischen Januar und Mai 2019; 

- eine Bewegung von etwa 5 mm zwischen Mai 

2019 und Juni 2020; 

- eine Bewegung von etwa 1 mm zwischen Juni 

2020 und November 2021; 

- eine Bewegung von etwa 6 mm zwischen 

November 2020 und Juni 2021. 

 

Daraus folgt, dass es im Sommer wenig 

Bewegung gibt und dass die meisten 

Bewegungen im Frühjahr stattfinden, wenn der 

Schnee schmilzt. Diese Verschiebungen sind 

sehr gering (in der Größenordnung von 5 bis 7 

mm/Jahr, also deutlich unter der Grenze von 2 

cm/Jahr; unterhalb dieser Grenze gelten die 

Rutschungen als wenig aktiv oder sogar als 

substabilisiert. Die Verschiebungen betreffen 

die ersten 2,5 Meter des Untergrunds: es 

handelt sich also um eine oberflächliche 

Rutschung. 

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit und der 

geringen Mächtigkeit kann dieser Rutschung als 

gering gefährlich eingestuft werden. 

Es werden weiterhin, ein bis zwei Messungen 

pro Jahr durchgeführt, solange die Deponie 

inaktiv ist. Die Anzahl der Messungen wird pro 

Jahr erhöht, wenn die Deponie aktiv werden 
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Wasserlage 

Es wird befürchtet, dass aufgrund der hohen 

Wassersättigung eine Unterspülung der 

angrenzenden Liegenschaften kommen könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moorschutz 

Es wird befürchtet, dass die Deponie massive 

und unzulässige Eingriffe in den geschützten 

Lebensraum und das potenzielle Feuchtbiotop 

darstellt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

würde. Wird ein Anstieg der Geschwindigkeiten 

oder eine Veränderung der Tiefe der Gleitebene 

festgestellt, werden Stabilisierungsmaßnahmen 

eingeleitet werden. 

 

 

 

Siehe auch Stellungnahme oben. 

Das in der Bohrung angetroffene Wasser zeigt, 

dass örtlich mit Hangwasser zu rechnen ist. 

Deshalb ist im Fussbereich des Deponiekörpers 

eine Drainageschicht aus gut durchlässigem 

Kies vorzusehen. Dadurch wird verhindert, dass 

sich Wasser im Deponiekörper aufstaut, 

wodurch allenfalls Instabilitäten entstehen 

könnten. Das Hang- und Deponiewasser soll 

nach erfolgter Absetzung von Feinanteilen in 

Richtung Feuchtgebiet geleitet werden 

 

 

 

Die vorhandenen Naturwerte wurden im Juli 

2018 durch zwei erfahrene ökologische 

Fachpersonen aufgenommen. Dabei wurde 

festgestellt, dass die betroffenen Flächen nicht 

der Qualität eines Flachmoors entsprechen 

(siehe Kap. 5.8 des Erläuterungsberichts vom 

22.07.2021). Die Grenzen der auf der 

Naturschutzkarte des Kantons Bern 

eingezeichneten Flächen (Flachmoor von 

nationaler Bedeutung, potenzielle 

Feuchtbiotope) entsprechen der Situation vor 

Ort nicht. Gemäss Naturschutzkarte (Geoportal 

Kanton Bern, Stand Juni 2019 und September 

2021) sind keine regionalen Flachmoore 

betroffen. Bei den genannten Flächen (türkis, 

ausgefüllt) handelt es sich um die 

Nährstoffpuffer, welche erst nach dem 

Verfassen des Erläuterungsberichts erfasst und 

deshalb im Bericht nicht erwähnt wurden. Sie 

haben gemäss Faktenblatt der Abteilung 

Naturförderung des Kantons Bern ANF vom 

20.09.2018 zum Zweck, «das Biotop vor 

Nährstoffeinträgen aus dem angrenzenden 

Kulturland zu schützen und die 

Aufrechterhaltung des notwendigen 

Wasserhaushaltes zu gewährleisten.». 

Insbesondere gelten Auflagen zur Düngung, 

Pflanzenschutzmittel, Mahd und Drainagen. Da 

für das Vorhaben nur unverschmutzter Aushub 

eingebaut wird, ist nicht mit einem 

projektbedingten Nährstoffeintrag zu rechnen. 
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Gefahrensicherung 

Es wird befürchtet, dass aufgrund des Gefälles 

und der Schütthöhe der Deponie Sachschäden 

an Gebäuden entstehen könnten und allenfalls 

sogar Leib und Leben gefährdet sind. Falls an 

diesem Standort festgehalten werden soll, sind 

entsprechende Präventionsmassnahmen 

vorzukehren und eine Verkleinerung des 

Deponieperimeters zu prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordiniertes Verfahren 

Es wird darauf hingewiesen, dass zurzeit die 

Baugesuchsunterlagen noch fehlen und daher 

dazu keine Stellungnahme möglich sei. Diese 

wären aber vollständig dem Vorprüfungsentwurf 

der UeO beizulegen und öffentlich aufzulegen. 

 

 

Die übrigen Auflagen bzgl. Pufferstreifen sind 

während der Betriebsphase irrelevant (keine 

landwirtschaftliche Nutzung), bzw. werden nach 

erfolgter Rekultivierung durch den 

Bewirtschafter eingehalten.  

Zum Schutz des Flachmoors wurde der 

Projektperimeter bereits optimiert. Nach 

Abschluss der Deponie werden alle Flächen 

wiederhergestellt und der ursprünglichen 

Nutzung zugeführt (artenreiche Mähwiese / 

Weide). Als Ersatz werden bereits während 

dem Betrieb Brutplätze für bodenbrütende 

Vögel sowie ein Amphibienteich geschaffen. 

Zudem ist vorgesehen, die betroffenen 

Flachmoorobjekte durch angrenzende Fläche 

von besserer Flachmoorqualität zu ergänzen. 

Es ist vorgesehen, dass die Entwässerung der 

Deponie vom Flachmoor entkoppelt wird, so 

dass nur der Deponiekörper entwässert wird. 

 

 

 

Der Bericht über die Baugrund- und 

Grundwasserverhältnisse kommt zu folgendem 

Schluss:  

Die ausgeführten Berechnungen zeigen, dass 

mit den genannten Grundlagen und Annahmen 

keine Gefährdung durch eine tiefgründige 

Rutschung besteht (Begründung siehe unter 

Punkt Terrainveränderungen) 

Es sind Präventionsmassnahmen vorgesehen: 

Weiterführen der Inklinometermessungen; 

Stabilisierungsmassnahmen in Abhängigkeit der 

Messresultate, Sohlenentwässerung Deponie 

mit Ableitung in angrenzende Feuchtgebiete. 

Der Deponieperimeter wurde während der 

Projektierung aufgrund der verschiedenen 

Interessen wie Naturgefahren, Moorschutz 

bereits optimiert und im Vergleich zum 

festgesetzten Perimeter im regionalen Richtplan 

ADT verkleinert (bezüglich Fläche und 

Volumen). 

 

 

 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Die 

Nutzungsplanung erfolgt im koordinierten 

Verfahren mit dem AGR als verfahrensleitende 

Behörde. Die für ein koordiniertes Verfahren 

erforderlichen Unterlagen werden zum 

Zeitpunkt der Vorprüfung vollständig und 

unterschrieben vorliegen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Standort 

Saali im regionalen Richtplan Abbau, Deponie 

und Transporte am 19. Dezember 2019 vom 

AGR festgesetzt worden ist und Bestandteil des 

Mengengerüsts für die Entsorgung von 

Aushubmaterial im Oberen Saanenland ist. 

Tabelle 3.1 Zusammenstellung der Mitwirkungseingaben 

4. Mitwirkende 

Liste der Mitwirkenden: 

1. BKW Energie AG, Engineering Netze, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundigen 

2. Rosat Rechtsanwälte AG, Dufourstrasse 18, Postfach 3000 Bern 6, i.A. der Satorius AG, c/o Mathias 
Schneider, Neuhofstrasse 19A, 6340 Baar 

  



 

CSD INGENIEURE AG | BE09584.100 | MW_Bericht_Saali.docx  

 

 Mitwirkungseingaben  

 


















